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Entfernungspauschale Thema in Anhörungen von Bundestagsauschüssen
Pressemitteilung

In die Debatte um Rücknahme der Kürzung der Entfernungspauschale ist wieder Bewegung gekommen. Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) wies auf einer Anhörung des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages am 8. Oktober 2007 darauf hin, dass die Entfernungspauschale keine Steuervergünstigung ist, die beliebig beschnitten werden darf. Die Fahrtkosten zur Arbeitsstätte sind Werbungskosten, die aus verfassungsrechtlichen Gründen berücksichtigt werden müssen. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, hatte der Verband eine Petition mit 100 000 Protestnoten betroffener Pendler eingereicht. 

Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2008 liegen Änderungsanträge von Oppositionsparteien vor, in denen ebenfalls gefordert wird, Fahrtkosten wieder ab dem ersten Kilometer anzuerkennen. In der Anhörung des Finanzausschusses am 10. Oktober 2007 erläuterte der NVL nochmals die Gründe für eine Rücknahme der Kürzung. 

Der Verband wies darauf hin, dass die Pendlerpauschale keinesfalls den Fahrtweg zur Arbeit subventioniert und ökologisch falsche Signale setzt. Bereits vor der Kürzung bewirkte die Pendlerpauschale nur eine geringe Entlastung, bei einem Steuersatz von 30 Prozent weniger als 5 Cent pro Kilometer. Damit sei nach Auffassung des NVL kein Anreiz zum Wegzug und zu längeren Fahrten gegeben. Darüber hinaus könne auch nicht jeder Arbeitnehmer zu seiner Arbeitsstätte hinziehen. Dies würde zudem ebenfalls strukturelle Probleme auslösen und weite Teile vor allem in den neuen Bundesländern noch weiter entvölkern. 

Aus diesen Gründen ist der Fahrtkostenabzug nach Auffassung des Verbandes allein unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Nach dem Nettoprinzip und der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit sei eine Berücksichtigung der Fahrtkosten geboten. Eine Pauschale anstelle der tatsächlichen Kosten ist zulässig, darf aber nicht realitätsfremd sein. Deshalb wäre auch eine weitere Absenkung des derzeitigen Betrages von 30 Cent pro Entfernungskilometer, d.h. von 15 Cent pro gefahrenen Kilometer, rechtlich ebenso strittig wie die Streichung der ersten 20 Kilometer. 

Die Kürzung ist jedoch auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit.  Pendler sind bereits durch stark gestiegene und weiter zunehmende Kosten finanziell belastet. Es ist deshalb richtig, dass mobile und flexible Arbeitnehmer ihre Aufwendungen durch die Steuerersparnis mindern können. 

Der NVL fordert, eine politische Entscheidung zu treffen und die einseitige Belastung der Pendler zurück zu nehmen. 
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